


Niederschwelliges Beschwerdewesen 
Die KIMUS Graz GmbH verfügt über ein geplantes und strukturiertes System zur Regelung unseres Umgangs mit Beschwerdefällen und Verdacht auf Gewalt. Ziel unseres Beschwerdewesens ist es, möglichst früh über etwaige Verdachtsfälle zu erfahren und Fälle von Gewalt und Missbrauch frühzeitig zu erkennen. Unsere Kinderschutzbeauftragten sind die ersten Kontaktpersonen. 
Der Kontakt erfolgt immer über die E-Mail-Adresse kinderschutz@kimus.at, zugänglich über unsere Website: 
Kinderschutzbeauftragte/r 
Unser/e Kinderschutzbeauftragte/r und deren Stellvertreter/in 
· sorgen für die Umsetzung unseres Kinderschutzkonzepts .
· organisieren gemeinsam mit der leitenden Pädagogin und setzen sonstige Maßnahmen zur Sensibilisierung des Teams. 
· stellen das Kinderschutzkonzept in regelmäßigen Abständen im Team vor und rufen es aktiv in Erinnerung bzw. informieren über Ergänzungen und aktuelle Maßnahmen wie Risikoanalysen.
· dokumentieren und evaluieren das Konzept. 
· sind erste Ansprechperson für Themen des Kinderschutzes und etwaige Fälle von Verdacht auf Grenzverletzungen oder Gewalt für Mitarbeitende, Bezugspersonen und die Kinder selbst.

Beschwerdewesen 
Der KIMUS Graz GmbH ist es ein Anliegen, dass sich alle Kinder bei allen Angeboten wohl und sicher fühlen und die Mitarbeiter*innen das Vertrauen ihrer Bezugspersonen genießen. 
Den Rahmen dafür schaffen wir täglich durch unsere Art des Miteinanders und eine transparente Kommunikation. Im Rahmen der regelmäßig stattfinden Teambesprechungen wird bei den Mitarbeiter*innen ihre Zufriedenheit und ihr Wohlbefinden abgefragt und reflektiert. So können etwaige Unzufriedenheiten so früh als möglich eruiert und dem entgegengesteuert werden. 
Für Besucher*innen, Erziehungsberechtigte und Pädagog*innen, die unzufrieden sind oder sich Sorgen um ihr Kind während des Aufenthalts machen, stehen eine Ansprechperson des Besucher*innenservice bzw. die päd. Abteilung sowie die Vermittler*innen zur Verfügung. Für Vermittler*innen gibt es darüber hinaus die Möglichkeit, unkompliziert von Montag bis Freitag in das Büro der Leitung Besucher*innenservice bzw. Pädagogik zu kommen. Zwischen-Tür-und-Angel-Gespräche sind möglich und erwünscht, um die Kommunikationswege möglichst kurz zu halten.
Des Weiteren stehen Besucher*innen/Erziehungsberechtigten/Pädagog*innen in den Stockwerken ein Online-Umfrage-Terminal zur Verfügung. Über diesen Terminal können inhaltliche Feedbacks zu den Ausstellungen und zur Vermittlung gegeben werden. 
Besuchen die Kinder mit ihren Schulklassen die Standorte der Kimus Graz GmbH, so gelten diese als Schulveranstaltungen und sind die jeweiligen begleitenden Klassenvorstände erste Ansprechpersonen. Gemäß § 51 Abs 3 SchUG haben Lehrer*innen die Schüler*innen bei allen Schulveranstaltungen und schulbezogenen Veranstaltungen zu beaufsichtigen. Diese Aussichtspflicht gehört zu den Dienstpflichten der Lehrer*innen. 
Für anonyme und/oder schriftliche Anliegen gibt es unser niederschwelliges Beschwerdewesen, das Begleitpersonen, Erziehungsberechtigte, Mitarbeiter*innen und Kinder gleichermaßen nützen können. Dafür gibt es einen Beschwerdebriefkasten, Papier und Stifte vor Ort. Dieser Briefkasten wird täglich kontrolliert. Beschwerden aus diesem Briefkasten werden regelmäßig von der/dem Kinderschutzbeauftragten durchgesehen und je nach Inhalt der Beschwerde im Team und bei Bedarf mit der Leitung besprochen. Nach Möglichkeit und Inhalt der Beschwerde werden entsprechende Maßnahmen gesetzt – außerhalb eines Gefährdungskontextes gilt hier die Schweigepflicht als sicherer Rahmen. 

Gesonderte E-Mail-Adresse 
Über die E-Mail-Adresse kinderschutz@kimus.at, zugänglich über unsere Website, können sich alle mit Anliegen, Kritik und Beschwerden an uns wenden. Die Beschwerdebeauftragte liest und beantwortet regelmäßig die dort eingehende Post. Werden Anliegen, Kritik und Beschwerden anonym eingebracht, nehmen wir das Vorgebrachte ernst und setzen erste Schritte zur Klärung. In diesem Fall suchen wir beispielsweise Gespräche mit Betreuungspersonen oä. Wird von der KIMUS Graz GmbH konkretes Handeln gefordert, ist dies jedoch nur möglich, wenn Anliegen mit konkretem Namen eingebracht werden, damit auch konkrete Hilfestellung angeboten werden kann.
Auf unserer Website sind auch gut sichtbar weitere Anlaufstellen angeführt, an die sich Kinder und andere Personen wenden können.

An wen können sich externe Personen im Falle einer Beschwerde über ein Verhalten von Mitarbeiter*innen oder Beauftragten der KIMUS Graz GmbH wenden? 
Für die Mitarbeiter*innen sowie für beauftragte, externe Personen gelten in Bezug auf den Kinderschutz eigene Verhaltensleitlinien. Sollte eine externe Person (z.B. Eltern, Pädagog*innen) eine Missachtung dieser Leitlinien wahrnehmen und eine Beschwerde über eine/n KIMUS-Mitarbeiter*in einbringen wollen, kann sie sich per Mail an nikola.kroath@stadt.graz.at oder cathrin.mariacher@stadt.graz.at wenden oder telefonisch an 0316/8727704. 
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